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1. Art des Angebotes 
       In den Grundschulen des Landes können bei Bedarf unterrichtsergänzende Betreuungs- 
       angebote eingerichtet werden. Das Angebot ist freiwillig. 
 
2. Träger 
2.1 Das Betreuungsangebot kann vom Schulträger, einer Kommune, einem Elternverein 

oder einem freien Träger eingerichtet werden. 
2.2 Das Betreuungsangebot ist eine schulische Veranstaltung im Sinne der Grundschulord-

nung. Die Schulleitung berät den Träger und hilft im Benehmen mit dem Schuleltern-
beirat bei der Ermittlung des Betreuungsbedarfs. 

2.3 Der Träger benennt einen Verantwortlichen, der mit der Schulleitung zusammenarbei-
tet. Die Schulleitung führt die Aufsicht über die Maßnahme und ist gegenüber den 
Betreuungskräften weisungsberechtigt; dieses ist zwischen Träger und Betreuungskräf-
ten einzelvertraglich zu vereinbaren. 

 
3. Betreuungsdauer 
3.1 Ein Betreuungsangebot soll für mindestens ein Schuljahr eingerichtet werden. 
3.2 Die Betreuung findet in der Regel an allen Unterrichtstagen statt. 
3.3 Die Dauer der täglichen Betreuungszeit richtet sich nach dem erhobenen Bedarf, den 

Unterrichtszeiten der Schule und dem Schülertransport. Sie kann vor und nach dem Un-
terricht eingerichtet werden. 

 
4. Betreuungskräfte 
4.1 Der Träger sorgt für geeignete Betreuungskräfte (fachliche, persönliche, gesundheitliche 

Eignung). Die Betreuung soll geeigneten, in der Beschäftigung mit Kindern erfahrenen 
Erwachsenen übertragen werden.  

4.2 Die Auswahl der Betreuungskräfte obliegt dem Träger; die Schulleitung wirkt bei der 
Auswahl mit. 

 
5. Raumbedarf 

Jeder Betreuungsgruppe soll ein geeigneter, kindgemäß eingerichteter Raum in 
      der Schule oder im schulnahen Bereich zur Verfügung stehen. Für Spielmög- 
      lichkeiten im Außengelände ohne Beeinträchtigung von Klassen, die noch Un- 
      terricht haben, soll gesorgt werden. 
 
6.  Aufnahme und Gruppengröße 
6.1 Das Betreuungsangebot steht allen Kindern der Schule offen. Die Teilnahme ist nach 

Anmeldung gemäß einer vom Träger zusammen mit der Schulleitung und dem Schulel-
ternbeirat zu erstellenden Betreuungsordnung zu regeln. 

6.2 Die Mindestgröße einer Gruppe beträgt 8 Kinder. Die Gruppengröße soll bei Fachkräf-
ten 25, bei anderen Betreuungskräften 20 Kinder nicht übersteigen. 
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7.  Organisation 
7.1 Für die Beratung bei der Organisation, Koordination und in pädagogischen Fragen der 

Betreuung erhält die Schule für bis zu 2 Betreuungsgruppen eine Anrechnungsstunde, 
bei mehr als zwei Gruppen zwei Anrechnungsstunden. 

7.2 Die Nutzung von Schulräumen und des Schulgeländes im Rahmen der Betreuung bedarf 
der Zustimmung der Schulleitung und des Schulträgers.Der Schulelternbeirat ist anzu-
hören. 

7.3 Werden für die Kinder, die an der Betreuungsmaßnahme teilnehmen, Änderungen beim 
Schülertransport erforderlich, so ist das Einvernehmen mit dem Träger der Schülerbe-
förderung herzustellen. 

7.4 Es wird empfohlen, für eine Gruppe möglichst zwei Betreuungskräfte vorzusehen, da-
mit im Krankheitsfalle kurzfristig Vertretung gewährleistet werden kann. 

 
8. Kosten 
8.1 Der Träger des Betreuungsangebotes trägt die Personal- und Sachkosten. 
8.2 Die Betreuungszeit kann stundenweise vergütet werden. Der Stundensatz soll 7,70 € 

nicht unterschreiten. Die Vergütung soll auf der Grundlage der in den Schulwochen 
monatlich geleisteten Zeitstunden berechnet werden. Die Bestimmungen des Arbeits- 
und Sozialversicherungsrechtes sind zu beachten. 

8.3 Betreuungskräfte kommunaler Träger unterliegen dem BAT. 
 
9. Finanzierung 
9.1 Die Landesregierung gewährt dem Träger des Betreuungsangebotes pro Gruppe und 

Jahr einen pauschalierten Landeszuschuss je nach der wöchentlichen Dauer der Betreu-
ung von 
- in der Regel  1 534 €  bei bis zu 8 Betreuungsstunden (Zeitstunden) 
- in der Regel  1 790 € bei 8 bis 12 Betreuungsstunden 
- in der Regel  2 046 € bei über 12 Betreuungsstunden 

9.2 Der Zuschuss wird in zwei Raten ausgezahlt. Eine Beendigung des Angebotes während 
des Schuljahres muss der Schulaufsicht angezeigt werden. Dies kann eine anteilige Kür-
zung des Landeszuschusses zur Folge haben. 

9.3 Der Träger kann Elternbeiträge erheben. Er soll dabei soziale Gesichtspunkte berück-
sichtigen. Es wird ein angemessener Eigenanteil des Trägers vorausgesetzt. Elternbei-
träge und Landeszuschuss dürfen in Summe die tatsächlichen Kosten nicht übersteigen. 
Räume für das Betreuungsangebot sind im Rahmen der Schulbaurichtlinien zuschussfä-
hig. 

 
10.  Antragstellung 
10.1  Die Schulbehörde berät die Träger und die Schulen bei der Vorbereitung des Betreu- 
          ungsangebotes und der Antragstellung. 
10.2 Der Träger legt der Schulbehörde den Erstantrag auf Einrichtung eines Betreuungsan-

gebotes oder den Antrag auf Fortsetzung des Betreuungsangebotes spätestens bis 6 
Wochen vor den Sommerferien vor. Die Antragsformulare sind bei den Schulen erhält-
lich. 

10.3 Die Schulbehörde entscheidet in eigener Zuständigkeit über die Einrichtung des 
Betreuungsangebotes und die Gewährung des Landeszuschusses im Rahmen der Haus-
haltsmittel. Insbesondere bei Betreuungsangeboten, die von Elternvereinen getragen 
werden, hat sie einen Ermessensspielraum bei der Zuschusshöhe. 
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11. In-Kraft-Treten 
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 


